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66. Verordnung über das Aufnahmeverfahren vor der Zulassung für das  
gemäß § 54e Universitätsgesetz 2002 gemeinsam eingerichtete  
Masterstudium Psychotherapie an der Universität Innsbruck und der  
Medizinischen Universität Innsbruck für Zulassungen ab dem Studienjahr 
2026/2027 

Das Rektorat der Universität Innsbruck und das Rektorat der Medizinischen Universität Innsbruck haben 
gemäß §71c Abs. 1 Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, in der geltenden Fassung, nach Stel-
lungnahme des jeweiligen Senats und mit Genehmigung des jeweiligen Universitätsrats nachstehende Ver-
ordnung erlassen: 
 
 

§ 1 – Geltungsbereich 
 
(1) Gemäß § 71c UG wird der Zugang zu dem an der Universität Innsbruck und an der Medizinischen Uni-
versität Innsbruck gemeinsam eingerichteten Masterstudium Psychotherapie durch ein Aufnahmeverfahren 
vor der Zulassung beschränkt. 
 
(2) Diese Verordnung gilt für alle Studienwerber:innen, welche die Zulassung zu dem an der Universität  

Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck gemeinsam eingerichteten Masterstudium  
Psychotherapie beantragen, mit Ausnahme folgender Personengruppen: 

a) Studienwerber:innen, die eine auf höchstens zwei Semester befristete Zulassung zum gemein-
sam eingerichteten Masterstudium Psychotherapie aufgrund eines transnationalen EU-, staatli-
chen oder universitären Mobilitätsprogramms anstreben („incoming-Studierende“); 

b) Studienwerber:innen, die bereits einmal zu dem an der Universität Innsbruck und der Medizini-
schen Universität Innsbruck gemeinsam eingerichteten Masterstudium Psychotherapie zuge-
lassen waren und deren Zulassung aus einem der in § 68 Abs. 1 Z 1 und 2 UG angeführten 
Gründe erloschen ist. 
 

 
 

§ 2 – Anzahl der Studienplätze 
 
Die Anzahl der Studienplätze für Studienanfängerinnen und –anfänger pro Studienjahr wird gemäß der Leis-
tungsvereinbarung für das gemeinsam eingerichtete Masterstudium Psychotherapie an der Universität Inns-
bruck und der Medizinischen Universität Innsbruck mit 100 festgelegt. 
 
 

§ 3 – Durchführung des Aufnahmeverfahrens 
 

(1) Mit Verordnung gemäß § 54e Abs. 4 UG wurde die Universität Innsbruck als zulassende   Bildungsein-
richtung für das an der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck gemeinsam einge-
richtete Masterstudium Psychotherapie festgelegt. Das Aufnahmeverfahren wird von der Universität Inns-
bruck durchgeführt. 
 
(2) Das Aufnahmeverfahren wird einmal im Studienjahr, jeweils vor Beginn des darauffolgenden Winterse-
mesters durchgeführt. Der Termin wird zeitgerecht auf der Homepage der Universität Innsbruck und der 
Medizinischen Universität Innsbruck veröffentlicht. 
 
 

§ 4 – Gliederung des Aufnahmeverfahrens 
 
Das mehrstufige Aufnahmeverfahren besteht aus einem Online Self Assessment (OSA) im Rahmen der 
Registrierung (§ 5 Abs. 3) und einem schriftlichen Test (§ 6).  
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§ 5 – Elektronische Registrierung und erste Stufe des Aufnahmeverfahrens 

 
(1) Die Studienwerber:innen haben sich während der Registrierungsfrist mittels elektronischen Formulars in 

LFU:online der Universität Innsbruck zu registrieren. Sie erstellen mit ihrer E-Mail Adresse selbst ein 
Konto in LFU:online und erhalten einen validierten Zugang zum Studierendenportal. Ein wahrheitswidrig 
ausgefülltes Formular ist ungültig und bleibt unberücksichtigt. 

 
(2) Bei der Registrierung sind neben den erforderlichen allgemeinen persönlichen Daten auch die für die 

Einordnung gemäß § 8 Abs. 2 (Quote) erforderlichen Daten anzugeben. 
 
(3) Die Frist für die Registrierung zum Aufnahmeverfahren wird auf der Homepage der Universität Innsbruck 

und der Medizinischen Universität Innsbruck bis spätestens Ende Februar des jeweiligen Jahres veröf-
fentlicht. Das elektronische Registrierungsformular ist während der Registrierungsfrist im LFU:online 
Studierendenportal der Universität Innsbruck verfügbar.  

 
(4) Die Studienwerber:innen führen in LFU:online ein studienbezogenes Online Self Assessment (OSA) 

durch. Nach Abschluss dieses Schrittes ist der Kostenbeitrag zu entrichten. 
 
(5) Die Studienwerber:innen haben einen Kostenbeitrag in Höhe von € 80.- zu entrichten.  
 
(6) Der Kostenbeitrag ist gemäß den in LFU:online vorgegebenen Bezahlmöglichkeiten zu entrichten. Langt 

der Beitrag nicht innerhalb der Registrierungsfrist ein, scheidet der:die Studienwerber:in aus dem Auf-
nahmeverfahren aus. Aufträge zur Verbesserung haben nicht zu erfolgen. 

 
(7) Mit der Bezahlung und dem rechtzeitigen Einlangen des Kostenbeitrags ist der Registrierungsvorgang 

abgeschlossen. Den Studienwerber:innen wird ein eindeutiger, anonymisierter Identifikationscode zu-
gewiesen. Sie können die Registrierungsbestätigung, auf der dieser Identifikationscode sowie das re-
gistrierte Studium ausgewiesen sind, im LFU:online Studierendenportal abrufen und jederzeit ausdru-
cken. 

 
(8) Die abgeschlossene Registrierung ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am schriftlichen Test. 
 
(9) Übersteigt die Anzahl der registrierten Studienwerber:innen die in § 2 genannte Zahl, ist die zweite Stufe 

des Aufnahmeverfahrens durchzuführen. 
 
(10) Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der den Studienwerber:innen für die Anmeldung und Teil-

nahme am Aufnahmeverfahren erwachsenden Kosten. Der Kostenbeitrag für die Teilnahme am Auf-
nahmeverfahren (§ 5 Abs. 4) wird nicht rückerstattet, wenn der:die Studienwerber:in trotz gültiger Re-
gistrierung nicht am Aufnahmeverfahren teilnimmt bzw. vom Aufnahmeverfahren ausgeschlossen wird 
oder den Aufnahmetest abbricht (§ 7). 

 
(11) Die gültig registrierten Studienwerber:innen haben sich binnen einer auf der Homepage der Universität 

Innsbruck bekannt gegebenen Bewerbungsfrist für das Masterstudium Psychotherapie zu bewerben. 
 
 

§ 6 – Zweite Stufe des Aufnahmeverfahrens - schriftlicher Test 
 
(1) Die Testinhalte und -auswertung des Aufnahmetests für das gemeinsam eingerichtete Masterstudium 

Psychotherapie werden in einer eigenen Verordnung, die durch die Rektorate der Universität Innsbruck 
und der Medizinischen Universität Innsbruck gemeinsam beschlossen wird, festgelegt. Diese Verord-
nung wird jeweils im Mitteilungsblatt der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Inns-
bruck veröffentlicht. Detaillierte Informationen zum Teststoff sowie Testablauf und Testort werden auf 
der Homepage der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck spätestens vier 
Monate vor dem Testtermin zur Verfügung gestellt. Beim schriftlichen Test handelt es sich um keine 
Prüfung im Sinne des Universitätsgesetzes. Die Bestimmungen der §§ 72 bis 79 Universitätsgesetz 
2002 finden daher keine Anwendung.  
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(2) Studienwerber:innen mit einer Behinderung gemäß § 3 BGStG, welche gültig registriert sind, haben das 

Recht, eine abweichende Testmethode zu beantragen, wenn der:die Studienwerber:in eine Behinde-
rung nachweist, die ihr oder ihm die Ablegung des Tests in der vorgeschriebenen Methode unmöglich 
macht. Das Ausbildungsziel des gewählten Studiums muss jedoch erreichbar bleiben.  Der Nachweis 
über diese Behinderung ist durch ein (fach)ärztliches Attest spätestens zwei Monate vor dem Testtag zu 
übermitteln. Sollten hierbei bluetoothfähige oder andere technisch notwendige Geräte udgl. medizinisch 
indiziert sein, so ist dies ebenso durch (fach)ärztliche Bestätigung zu attestieren und der Nachweis 
hierüber fristgerecht zu erbringen. Ob die abweichende Prüfungsmethode sowie die Verwendung der 
medizinisch allenfalls notwendigen Geräte in der beantragten Form gewährt wird, ist den Studienwer-
ber:innen rechtzeitig, spätestens jedoch eine Woche vor dem Aufnahmetest bekannt zu geben. 

 
 

§ 7 – Durchführung des schriftlichen Tests 
 
(1) Die Testaufsicht hat vor Beginn des Tests die Identität der Studienwerber:innen festzustellen. Die Studi-

enwerber:innen haben zu diesem Zweck einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis und die Registrie-
rungsbestätigung beim Testtermin vorzuzeigen. Digitale Ausweise werden ausdrücklich nicht akzeptiert 
und berechtigen nicht zur Teilnahme am Aufnahmeverfahren. Weigert sich der:die Studienwerber:in, 
sich auszuweisen, ist eine Feststellung der Identität der Studienwerber:innen aus anderen Gründen 
nicht möglich, oder bestehen berechtigte Zweifel ob der Identität der Studienwerber:innen, ist die Tests-
aufsicht befugt, den betreffenden Studienwerber:innen die Teilnahme am Test zu untersagen. 

 
(2) Die Mitnahme von unerlaubten Hilfsmitteln, insbesondere Handys, PDAs, PCs oder sonstigen elektroni-

schen Geräten ist nicht gestattet. Medizinisch notwendige Geräte müssen vorab bekannt gegeben und 
genehmigt werden (vgl. § 6 Abs. 2). 

 
(3) Zu spät kommende Studienwerber:innen können von der Testaufsicht von der Teilnahme am schriftlichen 

Test ausgeschlossen und der Zutritt zum Testort verweigert werden.  
 
(4) Die Testaufsicht hat die Befugnis, die Sitzordnung herzustellen und den Studienwerber:innen Plätze zu-

zuweisen. Folgt der:die Studienwerber:in trotz Aufforderung den Anordnungen der Testaufsicht nicht, so 
ist diese befugt, jene Studienwerber:innen vom Test auszuschließen.  

 
(5) Wird der schriftliche Test durch einen:eine Studienwerber:in abgebrochen, ist der Test im Aufnahmever-

fahren nicht zu berücksichtigen. Der gesamte Testbogen samt Testaufgaben sind der Testaufsicht vor 
Verlassen des Raumes zu übergeben. 

 
(6) Studienwerber:innen, die die Ruhe und Ordnung stören, können von der Testaufsicht nach vorheriger 

Abmahnung vom Aufnahmeverfahren ausgeschlossen und vom Testort verwiesen werden, um den 
ordnungsgemäßen Ablauf des Tests sicherzustellen. Bei schwerwiegender Störung der Ruhe und Ord-
nung durch ungebührliches Verhalten, insbesondere durch Beleidigung oder Bedrohung der Testauf-
sicht, ist diese berechtigt, die Studienwerber:innen unverzüglich vom Aufnahmeverfahren auszuschlie-
ßen und diese des Testortes zu verweisen. Der schriftliche Test wird in diesen Fällen im Aufnahmever-
fahren nicht berücksichtigt.  

 
(7) Stellt die Testaufsicht zweifelsfrei fest, dass ein:eine Studienwerber:in während des Testvorganges die 

Beurteilung des Tests durch unerlaubte Hilfsmittel zu erschleichen versucht, ist die Testaufsicht berech-
tigt die Studienwerber:innen vom Aufnahmeverfahren auszuschließen. Die Testleistung ist in diesem 
Fall im Aufnahmeverfahren nicht zu berücksichtigen.  

 
(8) Die Mitnahme sowie Weitergabe der Testaufgaben an Dritte und deren Verwertung ist untersagt. Im Falle 

des Zuwiderhandelns behält sich die Universität Innsbruck ausdrücklich vor, sich schad- und klaglos zu 
halten.  
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§ 8 – Ergebnis des Aufnahmeverfahrens, Angebot eines Studienplatzes, Wiederholung des Aufnah-

meverfahrens 
 
(1) Die Reihung für das Angebot eines Studienplatzes (§ 2) erfolgt auf der Grundlage des schriftlichen Tests 

(§ 6) mittels eines Punktesystems, dessen Kriterien in der Verordnung der Rektorate (§ 6 Abs. 1) fest-
gelegt werden und welche auf der Homepage der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universi-
tät bekanntgegeben werden sowie unter Berücksichtigung der Quotenregelung des § 71c Abs. 5 UG. 
Es erhalten entsprechend dieser Reihung so viele Studienwerber:innen ein Angebot eines Studienplat-
zes, dass die Anzahl der Studienplätze gemäß § 2 unter Berücksichtigung der Quote (§ 71c Abs. 5 UG) 
ausgeschöpft ist.  

 
Von den festgelegten Studienplätzen (§ 2) sind gemäß § 71c Abs 5 UG 

• 95 vH EU-Bürger:innen und ihnen im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellten Personen vor-
behalten. 

• 75 vH der festgelegten Studienplätze stehen 
 

1. den Inhaber:innen in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse,  
2. den Angehörigen von Personengruppen im Sinn der Personengruppenverordnung sowie  
3. Absolvent:innen einer fachlich einschlägigen Studienberechtigungsprüfung nach § 64a, so-

fern diese entweder selbst wenigstens fünf zusammenhängende Jahre unmittelbar vor der 
Ablegung der Studienberechtigungsprüfung ihren Hauptwohnsitz in Österreich hatten oder 
mindestens eine gesetzliche Unterhaltspflichtige oder einen gesetzlichen Unterhaltspflichti-
gen haben, bei der bzw. dem dies der Fall ist,  

zur Verfügung. 
 
Sofern von den verbleibenden 5 vH Studienplätzen laut Leistungsvereinbarung gemäß § 71c Abs 5a UG 

eine bestimmte Anzahl an Studienplätzen für Aufgaben im öffentlichen Interesse nach bestimmten Kri-
terien festgelegt bzw. vergeben werden, so finden sich entsprechende Informationen dazu auf der 
Homepage der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck. Die Studienwer-
ber:innen sind zu diesem Zweck bei Interesse verpflichtet, sich gegebenenfalls eigenständig und eigen-
verantwortlich darüber zu informieren und allfällige Vorgaben einzuhalten. Es erfolgen keine Aufträge 
zur Verbesserung.  

 
(2) Studienwerber:innen, welche aufgrund der Reihung kein Studienplatzangebot erhalten haben, erhalten 

für den Fall, dass Studienwerber:innen, welche aufgrund der Reihung ein Studienplatzangebot erhalten 
haben, dieses jedoch innerhalb vorgegebener Frist nicht annehmen (Verzicht), die Zulassungsvoraus-
setzungen nicht erfüllen, oder trotz Termins zur Zulassung unentschuldigt nicht zum Termin erscheinen 
(Verfall des Studienplatzangebots) ein nachträgliches Studienplatzangebot nach Reihung in der Rang-
liste (Nachrückung) und unter Berücksichtigung der Quotenregelung (§ 8 Abs. 1). 

 
(3) Sofern mehrere Studienwerber:innen am letzten Rangplatz den gleichen Testwert erzielen (Rangbin-

dung), wird das Studienplatzangebot des jeweiligen Kontingents unter Berücksichtigung der zu erfüllen-
den Kriterien der jeweiligen Quote (§ 8 Abs. 1) durch ein Losverfahren vergeben. 

 
(4) Das Ergebnis der Reihung wird den Studienwerber:innen schriftlich per E-Mail bekanntgegeben. Das 

persönliche Ergebnis ist nach der Bekanntgabe für die Studienwerber:innen auch in LFU:online abruf-
bar. Studienwerber:innen trifft die ausdrückliche Verpflichtung ihr Postfach in ihrem LFU:online-Account 
regelmäßig und eigenverantwortlich - in der Zeit nach Absolvierung des Aufnahmetestes bestenfalls 
täglich - auf den Eingang von Nachrichten der Universität Innsbruck zu überprüfen. 

 
(5) Studienwerber:innen, die nach dem Aufnahmeverfahren nicht zum gemeinsam eingerichteten Masterstu-
dium Psychotherapie zugelassen werden, können an einem Aufnahmeverfahren der folgenden Jahre neuer-
lich teilnehmen. Keiner der Testteile eines vorangegangenen Aufnahmeverfahrens wird bei einer neuerlichen 
Teilnahme am Aufnahmeverfahren berücksichtigt. Die Informationen zum Aufnahmeverfahren für das jewei-
lige Studienjahr finden sich auf der Homepage der Universität Innsbruck.  
 
(6) Wird die Durchführung des schriftlichen Tests durch höhere Gewalt vollständig oder in der Weise verhin-
dert, dass nach Abbruch der Testung weniger als die Hälfte der für die Bearbeitung von Testfragen zur Ver-
fügung stehenden Gesamtzeit verstrichen ist, so entscheidet das Los quotengerecht unter allen Test-
Teilnehmer:innen bzw. Studienwerber:innen. Detailbestimmungen für das Losverfahren bei Verhinderung 
der Durchführung des schriftlichen Tests durch höhere Gewalt werden durch eine gemeinsame Verordnung 
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der Rektorate der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck festgelegt. Diese Ver-
ordnung wird jeweils im Mitteilungsblatt der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Inns-
bruck veröffentlicht. Studienwerber:innen trifft diesfalls die Verpflichtung, sich eigenständig über die Bestim-
mungen dieser Verordnung auf der Homepage der Universität Innsbruck bzw. der Medizinischen Universität 
Innsbruck zu informieren. 
 
(7) Wird die Durchführung des schriftlichen Tests durch höhere Gewalt in der Weise verhindert, dass nach 
Abbruch der Testung mehr als die Hälfte der für die Bearbeitung von Testfragen zur Verfügung stehenden 
Gesamtzeit verstrichen ist und liegen sämtliche für die Auswertung von Testergebnissen heranzuziehenden 
Testteile in für die Ermittlung der Testergebnisse brauchbarer Form vor, so wird das Ergebnis und die Rang-
liste gemäß § 8 Abs. 1 bis 3 mit den vorliegenden Daten erhoben. Andernfalls gelten die Detailbestimmun-
gen der Verordnung über das Losverfahren bei Verhinderung der Durchführung des Aufnahmetests durch 
höhere Gewalt. 
 
 

§ 9 – Entfall der zweiten Stufe des Aufnahmeverfahrens 
 

Die zweite Stufe des Aufnahmeverfahrens (schriftlicher Test, § 6) wird nicht durchgeführt, wenn die An-
zahl der gültig registrierten Studienwerber:innen mit Ablauf der Registrierungsfrist die in § 2 genannte 
Zahl unterschreitet. Die Studienwerber:innen werden von der Universität Innsbruck unverzüglich via 
LFU:online Account über den Entfall der zweiten Stufe des Aufnahmeverfahrens (§ 6) in Kenntnis ge-
setzt. Die gültig registrierten Studienwerber:innen sind bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen 
gemäß §§ 63 ff. Universitätsgesetz 2002 sowie der sonstigen Zulassungsvoraussetzungen im Sinne 
von § 64 Abs. 3 UG zum gemeinsam eingerichteten Masterstudium Psychotherapie an der Universität 
Innsbruck zuzulassen. Mit der Zulassung wird der:die Studierende auch Angehörige oder Angehöriger 
der Medizinischen Universität Innsbruck (§ 54e Abs. 4 UG). 

 
 

§ 10 – Zulassung 
 
(1) Die Zulassung von Studienwerber:innen für das gemeinsam eingerichtete Masterstudium Psychotherapie 

erfolgt innerhalb der Zulassungsfrist für das jeweilige Wintersemester des dem Aufnahmeverfahren fol-
genden Studienjahres. Die Zulassung erfolgt an der Universität Innsbruck. Mit der Zulassung wird 
der:die Studierende auch Angehörige oder Angehöriger der Medizinischen Universität Innsbruck (§ 54e 
Abs. 4 UG). Nimmt ein:eine Studienwerber:in die Zulassung (Einschreibung) nicht innerhalb der dafür 
vorgesehenen Fristen vor, so verfällt das Studienplatzangebot bzw. der erzielte Ranglistenplatz (§ 8 
Abs. 2).  

 
(2) Die Zulassung zum gemeinsam eingerichteten Masterstudium Psychotherapie setzt voraus, dass der:die 

Studienwerber:in ein Studienplatzangebot gemäß § 8 Abs. 1 bis 3, 6 bzw. 7, § 9 oder  
§ 1 Abs. 2 für das betreffende Studienjahr erhalten hat und die Voraussetzungen der §§ 63 ff und 64 
Abs. 3 UG sowie, im Falle der Durchführung des schriftlichen Tests bzw dessen Verhinderung durch 
höhere Gewalt, die Kriterien für die entsprechende Quote erfüllt (§ 8 Abs. 1). Studienplatzangebote, 
welche innerhalb vorgegebener Frist nicht angenommen werden (Verzicht) oder mangels Erfüllung der 
Zulassungsvoraussetzungen nicht vergeben werden können, werden allenfalls den in der Reihung 
nächstfolgenden Studienwerber:innen bzw. Studienwerber:innen angeboten, welche die Zulassungsvo-
raussetzungen und die Kriterien der entsprechenden Quote erfüllen (Nachrückung; § 8 Abs. 1 und 2).  

 
 

§ 11 – Zuständigkeit 
 
Für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens ist der:die Vizerektor:in für Lehre und Studierende der Uni-
versität Innsbruck zuständig.  
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§ 12 – In-Kraft-Treten 
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Univer-
sität Innsbruck in Kraft.  
 
 

Für das Rektorat: 

ao. Univ.-Prof. Dr. med. univ. Wolfgang Prodinger, MME (Bern) 
Vizerektor für Lehre und Studienangelegenheiten 

67. Verordnung über die Festlegung von Detailbestimmungen über ein  
Losverfahren bei Verhinderung der Durchführung des schriftlichen Tests 
im Rahmen des Aufnahmeverfahrens vor der Zulassung für das  
gemeinsam eingerichtete Masterstudium Psychotherapie der Universität 
Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck durch höhere 
Gewalt  

Diese Verordnung legt gemäß § 8 Abs. 6 und 7 der Verordnung über das Aufnahmeverfahren vor der Zulas-
sung für das gemäß § 54e UG gemeinsam eingerichtete Masterstudium Psychotherapie an der Universität 
Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck für Zulassungen ab dem Studienjahr 2026/2027 (im 
Folgenden ZulassungsV), jeweils verlautbart im Mitteilungsblatt der Universität Innsbruck sowie der Medizi-
nischen Universität Innsbruck, die Detailbestimmungen über ein Losverfahren bei Verhinderung der Durch-
führung des schriftlichen Tests durch höhere Gewalt fest. 
 
I. Begriffsbestimmungen 
§ 1. (1) Höhere Gewalt ist ein von außen kommendes, unabwendbares und unvorhersehbares Ereignis und 
liegt im Sinne dieser Verordnung insbesondere in folgenden Fällen vor: 

a) Naturkatastrophen jeder Art, insbesondere Erdbeben, Überschwemmungen, Unwetter 
b) Aufruhr, Blockade, Boykott, Brand, Bürgerkrieg, Geiselnahmen, Krieg, Revolution, Sabotage, 

Streiks, Terrorismus, Verkehrsunfälle 
 
(2) Das Ereignis muss durch elementare Naturkräfte oder durch Handlungen dritter Personen herbeigeführt 
worden sein, nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar sein, mit wirtschaftlich erträglichen 
Mitteln und auch durch äußerste und nach Sachlage mit vernünftiger Weise zu erwartende Sorgfalt nicht 
verhütet oder unschädlich gemacht werden können. Die Ereignisse dürfen nicht aus der Sphäre der Studi-
enwerber:innen kommen bzw. von diesen mutwillig und vorsätzlich herbeigeführt worden sein. 
 
(3) Eine Verhinderung der Durchführung des schriftlichen Tests liegt dann vor, wenn der schriftliche Test 
aufgrund eines Ereignisses im Sinne von Abs. 1 und 2 nicht bzw. nicht vollständig absolviert werden kann 
und zu einem Zeitpunkt abgebrochen werden muss, an dem nicht einmal die Hälfte der für die Bearbeitung 
von Testfragen zur Verfügung stehenden Gesamtzeit verstrichen ist. 
 
 
II. Geltungsbereich 
§ 2. Die Regelung dieser Verordnung gilt für alle Studienwerber:innen die sich gültig im Rahmen des Auf-
nahmeverfahrens registriert haben und am schriftlichen Test für das gemeinsam eingerichtete Masterstudi-
um Psychotherapie an der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck teilnehmen. 
 
 
III. Bestimmungen über die Durchführung des Losverfahrens  
§ 3. (1) In dem Fall, dass der schriftliche Test aufgrund § 1 nicht bzw. nicht vollständig absolviert werden 
kann und abgebrochen werden muss und nach Abbruch des Tests nicht einmal die Hälfte der für die Bear-
beitung von Testfragen zur Verfügung stehenden Gesamtzeit verstrichen ist, erfolgt die Auswahl im Losver-
fahren nach folgenden Kriterien: 
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1. Bei der Durchführung des Losverfahrens für das gemeinsam eingerichtete Masterstudium Psycho-
therapie ist jedenfalls auf die gesetzlichen Vorgaben der Quotenregelung Bedacht zu nehmen. Die 
zur Verfügung stehenden Studienplätze werden grundsätzlich an jene Studienwerber:innen verge-
ben, die in der jeweiligen durch Losverfahren ermittelten Rangliste auf den zu vergebenden Ranglis-
tenplätzen (Studienplätze) gemäß § 2 der ZulassungsV aufscheinen. 

2. Entspricht die Zusammensetzung der auf den zu vergebenden Ranglistenplätzen (Studienplätze) 
gemäß § 2 der ZulassungsV festgelegten Anzahl von Plätzen der Rangliste für das gemeinsam ein-
gerichtete Masterstudium Psychotherapie nicht den in § 8 Abs. 1 ZulassungsV normierten Anforde-
rungen im Hinblick auf die gesetzliche Quotenregelung, ist die Rangliste unter größtmöglicher Wah-
rung der sich aus dem Losverfahren ergebenden Reihenfolge der Studienwerber:innen so lange 
durch den Austausch von Studienwerber:innen, die das/die zu wenig stark repräsentierte/n Kriteri-
um/Kriterien nicht erfüllen, durch Studienwerber:innen, die in der durch Losverfahren ermittelten 
Rangliste zwar nachgereiht sind, das/die zu wenig stark repräsentierte/n Kriterium/Kriterien jedoch 
erfüllen, zu modifizieren, bis von den auf den zu vergebenden Ranglistenplätzen (Studienplätze) 
gemäß § 2 ZulassungsV die gemäß § 71c Abs. 5 UG genannten Quoten erfüllt sind. Sofern in der 
Leistungsvereinbarung zeitlich befristet aus den 5 vH der verbleibenden Studienplätze eine be-
stimmte Anzahl an Studienplätzen für Aufgaben im öffentlichen Interesse festgelegt werden und die 
darin festgelegten Kriterien zur Vergabe dieser Studienplätze seitens der entsprechenden Studien-
werber:innen erfüllt werden, sind diese im Losverfahren ebenso zu berücksichtigen (§ 71c Abs. 5a 
UG). 

 
(2) Wird die Durchführung des schriftlichen Tests durch höhere Gewalt in der Weise verhindert, dass nach 
Abbruch der Testung zumindest die Hälfte der für die Bearbeitung von Testfragen zur Verfügung stehenden 
Gesamtzeit verstrichen ist und liegen sämtliche für die Auswertung von Testergebnissen heranzuziehenden 
Testteile in für die Ermittlung der Testergebnisse brauchbarer Form vor, so wird das Ergebnis und die Rang-
liste gemäß § 8 Abs. 1 bis 3 ZulassungsV mit den vorliegenden Daten erhoben. Andernfalls ist das Losver-
fahren gemäß Abs. 1 durchzuführen.  
 
(3) Der Kostenbeitrag wird im Falle der Verhinderung der Durchführung des schriftlichen Tests durch höhere 
Gewalt nicht rückerstattet. 
 
(4) Alle für das Aufnahmeverfahren gültig registrierten Studienwerber:innen sind verpflichtet, sich im Falle 
der Verhinderung der Durchführung des schriftlichen Tests durch höhere Gewalt tagesaktuell auf der Home-
page der Universität Innsbruck bzw. der Medizinischen Universität Innsbruck zu informieren und das 
LFU:online Studierendenportal regelmäßig auf den Eingang von Nachrichten zu kontrollieren. 
 
 
IV. Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Innsbruck 
in Kraft.  
 
 

Für das Rektorat: 

ao. Univ.-Prof. Dr. med. univ. Wolfgang Prodinger, MME (Bern) 
Vizerektor für Lehre und Studienangelegenheiten 
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68. Verordnung über die Testinhalte und -auswertung des schriftlichen Tests 
im Rahmen des Aufnahmeverfahrens vor der Zulassung für das  
gemeinsam eingerichtete Masterstudium Psychotherapie der Universität 
Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck ab dem  
Studienjahr 2026/2027 

Diese Verordnung legt gemäß § 6 Abs 1 der Verordnung über das Aufnahmeverfahren vor der Zulassung für 
das gemäß § 54e UG gemeinsam eingerichtete Masterstudium Psychotherapie an der Universität Innsbruck 
und der Medizinischen Universität Innsbruck für Zulassungen ab dem Studienjahr 2026/2027 (im Folgenden 
ZulassungsV), jeweils verlautbart im Mitteilungsblatt der Universität Innsbruck sowie der Medizinischen Uni-
versität Innsbruck, die Testinhalte und die Testauswertung des Aufnahmetests für das gemeinsam eingerich-
tete Masterstudium Psychotherapie fest. 
 
§ 1. Die Vergabe der Studienplätze (§ 2 ZulassungsV) für das gemeinsam eingerichtete Masterstudium 
Psychotherapie erfolgt durch den Aufnahmetest Masterstudium Psychotherapie. Für den Aufnahmetest 
Masterstudium Psychotherapie werden festgelegt: 
 
(1) Testinhalte: 
 
Der Aufnahmetest besteht aus vier Testteilen, wobei jeder Testteil aus mehreren Items besteht. Ein Item 
stellt eine Frage bzw. Aufgabe dar, zu welcher mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind, von 
welchem genau eine einzige richtig ist (Single Choice) oder von welchem eine oder mehrere richtig sein 
können (Multiple Choice). 
 
a. Wissen:  
 

• Testteil Grundlagenwissen Psychotherapiewissenschaft: 
 

Dieser Testteil erfasst Vorwissen aus der vorgegebenen Testliteratur über psychotherapiewissenschaftlich 
relevante Grundlagen, insbesondere Grundlagen der Forschungs- und Wissenschaftsmethodik, 
psychologische und medizinisch-psychiatrische Grundlagen, Grundlagen der Psychotherapie sowie 
Grundlagen der psychologischen Diagnostik. 

 
b. Kompetenzen, Kenntnisse und Fähigkeiten: 
 

• Testteil Verbal Analytisches Verständnis:  
 
Dieser Testteil erfasst Textverständnis, verbal-analytisches Verständnis, sowie verbale Einschätzungs- und 
Urteilsfähigkeit. 
 

• Testteil Sozial-Emotionale Kompetenzen:  
 
Dieser Testteil erfasst sozial-emotionales Reasoning, soziale Sensitivität sowie Erkennen von Emotionen. 
 

• Testteil Englischkenntnisse:  
 
Dieser Testteil erfasst das Verständnis englischsprachiger Texte. 
Informationen über die Vorbereitungsliteratur für den Testteil Grundlagenwissen 
Psychotherapiewissenschaft werden rechtzeitig über eine Website bereitgestellt. 
 
(2) Auswertung: 
Richtig beantwortete Items werden mit einem Score von 1 verrechnet, falschbeantwortete oder nicht 
beantwortete Items mit 0. 
Der für die Rangreihung maßgebliche Gesamtwert ergibt sich aus der gewichteten Summe der vier 
Testteilwerte und erfolgt nach folgendem Schlüssel: 
 

o Testteilwert Grundlagenwissen Psychotherapiewissenschaft: 70 %  
o Testteilwert Verbal Analytisches Verständnis: 15,75 %  
o Testteilwert Sozial-Emotionale-Kompetenzen: 9 %, 
o Testteilwert  Englischkenntnisse: 5,25 % 
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§ 2. Erweisen sich im Rahmen des Aufnahmetests enthaltene Items aufgrund technischer Mängel oder 
Formulierungsmängeln oder aus anderen Gründen als nicht beantwortbar oder nicht sinnvoll auswertbar, 
werden die betroffenen Items oder der betroffene Testteil eliminiert und nicht in der Auswertung 
berücksichtigt. 
 
 
§ 3. Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Inns-
bruck in Kraft. 
 
 

Für das Rektorat: 

ao. Univ.-Prof. Dr. med. univ. Wolfgang Prodinger, MME (Bern) 
Vizerektor für Lehre und Studienangelegenheiten 


